
Audio Zentrum Hilden GmbH

………………, den …………….
Hinweis

zur Montage von elektronischen Bauteilen

(Radios, Navigationsgeräte u.ä.)
1.) 
Einbauarbeiten elektronischer Zusatzprodukte werden auf ausdrücklichen Kunden​wunsch durchgeführt. Ob bzw. wie diese Produkte eingebaut und / oder betrieben werden dürfen, ist von dem Fahrzeughalter mit den zuständigen Behörden und Prüfeinrichtungen, z.B. dem TÜV, zu klären.

2.) 
Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass für den Einbau oder die Mon​tage elektronischer Bauteile, wie z.B. Radio, Navigationsgeräte o.ä., eine Stromunter​brechung am Kfz vorgenommen werden muss und hierdurch die Kfz-Elektronik verändert wird. Das Audio Zentrum Hilden GmbH wird den Auftraggeber bei Erteilung des Auftrages auf diesen Umstand hinweisen, damit vor Auftragserteilung eine technische, organisatorische und finan​zielle Lösung vereinbart werden kann.

3.) 
Software-Updates von der Kfz-Werkstatt können dazu führen, dass von uns notwendi​gerweise oder auftragsgemäß freigeschaltete Funktionen (wie z.B.: DVD/TV, Radio,…) wie​der deaktiviert werden. Machen Sie den Servicemann in Ihrer Werkstatt auf die zusätzlich im Fahrzeug verbauten Teile aufmerksam.
4.) 
Stromverbrauch:
Viele Adapter verbrauchen im Stillstand (Ruhestrom) bis zu 40mA pro Stunde. Werden die Batterien regelmäßig geladen (in der Regel durch längere Fahrtstrecken), ist das unproblema​tisch. Wird das Fahrzeug für längere Zeit nicht genutzt, empfehlen wir, das Minuskabel von der Batterie abzuziehen, oder einen für diese Situationen konzipierten Adapter zu kaufen. An​dernfalls droht eine Entladung der Batterie und ggfls. eine teure Instandsetzung der Bordelekt​ronik.
5.) 
Achten Sie bitte darauf, keine zusätzlichen Verbraucher an die Adapter anzuschließen, da dieses zu Fehlfunktionen bis hin zum Defekt des Adapters führen kann.
6.)
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir für Schäden an Ihrem Kraftfahrzeug, die durch Dritte verursacht werden (z.B. bei Einbruch, Diebstahl) nicht haften. Dieses gilt auch für den Fall, dass ihr Kfz in einem abgeschlossenen Bereich des Betriebsgeländes oder gar in einer Betriebshalle abgestellt ist. Informieren Sie bei diesen Schäden sofort Ihre Teilkasko​versicherung. Soweit möglich, helfen wir Ihnen selbstverständlich bei der Regulierung des Schadens.

……………………………………………..

(Unterschrift Kunde)

